
Beschädigter Pkw: In der Kfz-Versicherung wurden die Prämien bisher weniger stark als in anderen Bereichen angepasst.
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Susanne Schier Frankfurt

V
ersicherungskunden müssen 
sich auf weiter steigende Prä-
mien einstellen. Vor allem in 
der Kraftfahrt- und in der 
Wohngebäudeversicherung 

dürften die bisher erfolgten Beitrags-
anpassungen nicht ausreichen, um die 
höheren Kosten auszugleichen. „Die 
Inflation wird die Schadenkosten in 
diesem Jahr erneut deutlich in die Hö-
he treiben“, sagte Dennis Wittkamp 
von der Ratingagentur Assekurata bei 
der Vorstellung des aktuellen Markt-
ausblicks für die deutschen Schaden-
Unfall-Versicherer. Die Gewinnmar-
gen und die Wachstumsdynamiken 
der Versicherer dürften daher im lau-
fenden Jahr deutlich unter Druck ge-
raten.

Im vergangenen Jahr profitierten 
die Schaden-Unfall-Versicherer laut 
Assekurata noch davon, dass die Belas-
tungen aus Naturkatastrophen deut-
lich geringer ausfielen als 2021, dem 
Jahr der Flut im Ahrtal. Dadurch habe 
es die Branche trotz der hohen Inflati-
on zurück in die schwarzen Zahlen ge-
schafft und einen versicherungsge-
schäftlichen Gewinn von rund vier 
Milliarden Euro erwirtschaftet, erklär-
te Wittkamp. Aus Ertragssicht geht er 
2023 von einem deutlich schwierige-
ren Jahr aus.

Ein wesentlicher Grund hierfür ist, 
dass die Prämien nicht in gleichem Ma-
ße wie die Schadenkosten steigen. Und 
das, obwohl die deutschen Schaden-
Unfall-Versicherer die Prämieneinnah-
men im Jahr 2022 um vier Prozent auf 
über 80 Milliarden Euro erhöhen 
konnten. Auch künftig erwarten Ex-
perten weitere Beitragssteigerungen: 
Bis zum Jahr 2033 rechnet die Allianz 
in ihrem aktuellen „Global Insurance 
Report“ mit einem durchschnittlichen 
jährlichen Prämienanstieg im deut-
schen Sachversicherungsmarkt von 

drei Prozent auf dann 113 Milliarden 
Euro.

Vor allem in den beiden prämien-
stärksten Zweigen, der Kraftfahrt- und 
der Wohngebäudeversicherung, wären 
aber deutlich höhere Prämiensteige-
rungen notwendig, damit die Versi-
cherer diese profitabel betreiben kön-
nen. Beide Sparten leiden besonders 
unter den steigenden Schadenaufwen-
dungen. Sie weisen kombinierte Scha-
den-Kosten-Quoten von mehr als 100 
Prozent auf – schreiben also Verluste.

Auch die Finanzaufsicht Bafin 
macht deshalb Druck. Versicherungs-
aufseher Frank Grund betonte zuletzt 
bei der Jahresmedienkonferenz seiner 
Behörde, dass die Schaden-Unfall-Ver-
sicherer die Prämien und die Rückstel-
lungen für Versicherungsfälle in die-
sem Jahr weiter erhöhen müssten.

Der Assekurata-Experte erklärt die 
viel zu niedrigen Beitragsanpassungen 
in der Kfz-Versicherung mit dem har-
ten Wettbewerb. Die Prämienerhö-
hungen lagen zum Jahreswechsel 
marktweit nur bei fünf bis sieben Pro-
zent. Vor allem die großen Kfz-Versi-
cherer hätten die Beiträge nicht so 
stark erhöht wie eigentlich nötig, um 
wechselwillige Kunden von Konkur-
renten zu gewinnen. Sie seien wirt-
schaftlich stark genug, um Defizite ei-
ne Zeit lang zu tragen.

„Um langfristig wieder in die Ge-
winnzone zu gelangen, müssten die 
Unternehmen die Beiträge im zwei-
stelligen Prozentbereich anpassen“, 
betonte Wittkamp. Doch auch 2024 
rechnet er im Schnitt nur mit Anpas-
sungen um sieben bis neun Prozent. 
Kleinere Anbieter seien dabei eher da-
zu gezwungen, die Prämien zu erhö-
hen, oder müssten sich auf längere 
Sicht überlegen, ob sich das Geschäfts-
feld für sie noch lohnt.

Verbraucher verzichten auf 
Versicherungsschutz

Stark steigende Prämien erwartet As-
sekurata in der Wohngebäudeversi-
cherung. Die Prämien hängen hier bei 
den meisten Policen am Baupreisindex 
und steigen mit diesem automatisch 
an. Das hat zuletzt zu Beitragssteige-
rungen um rund 15 Prozent geführt. 
Wittkamp zufolge hätten auch hier ei-
nige Anbieter auf noch höhere Anpas-
sungen verzichtet, um keine Kunden 
zu verlieren. Dennoch dürfte es für 
diese allein wegen der Indexentwick-
lung im Jahr 2023 erneut deutlich teu-
rer werden.

Im aktuell schwierigeren Umfeld 
verzichten Verbraucher allerdings ver-
mehrt auf nicht zwingend notwendi-
gen Versicherungsschutz. Der Versi-
chererverband GDV beklagte zuletzt, 
dass sich die hohe Inflation und die un-
sicheren Wirtschaftsaussichten dämp-
fend auf die Versicherungsnachfrage 
auswirkten. Bereits die Prämiensteige-
rungen im Jahr 2022 waren Assekurata 
zufolge vor allem auf Beitragsanpas-
sungen zurückzuführen. Der Vertrags-
bestand der Schaden-Unfall-Versiche-
rer wuchs lediglich um 0,6 Prozent. 
Größere Vertragszuwächse könnten 
die Wohngebäudeversicherer laut As-
sekurata nur verzeichnen, wenn eine 
Versicherungspflicht gegen Elementar-
schäden eingeführt würde – was die 
Ratingagentur befürworten würde.

Schaden-Unfall-Versicherung

Versicherte müssen sich auf 
höhere Prämien einstellen
Um hohe Kosten einzudämmen, wollen die Versicherer ihre Beiträge wohl 

erhöhen. Doch bisher verhinderte das der intensive Wettbewerb. 

3
Prozent  

werden die Prämien im deutschen 
 Sachversicherungsmarkt durchschnitt-

lich pro Jahr bis 2033 steigen. 

Quelle: Allianz

Düsseldorf. Führende Währungshüter in den 
USA dämpfen wiederholt die Spekulationen um 
eine anstehende Zinspause. Der Präsident der re-
gionalen Fed Minneapolis, Neel Kashkari, sagte 
in einem Interview mit dem Börsensender 
CNBC, es sei eine „enge Entscheidung“, ob die 
Notenbank Federal Reserve (Fed) bei ihrer nächs-
ten Sitzung im Juni erneut die Zinsen anhebt 
oder nicht. Ähnlich hatten sich zuletzt auch wei-
tere Fed-Banker geäußert.

An den Finanzmärkten dominiert aktuell die 
Auffassung, dass die Zentralbank auf eine Zins-
pause zusteuert. Zugleich gibt es die Hoffnung an 
den Märkten, dass es noch dieses Jahr zu Zinssen-
kungen kommen könnte.

James Bullard, einer der bekanntesten An-
hänger eines strikten geldpolitischen Kurses, er-
wartet im laufenden Jahr hingegen noch zwei 
Zinsanhebungen. Er sei sich nur nicht sicher, 
wann diese stattfinden würden, sagte Bullard am 
Montag bei einer Diskussion in Florida. Der Prä-
sident der regionalen Fed St. Louis hat gegenwär-
tig jedoch kein Stimmrecht im Offenmarktaus-
schuss der Notenbank, der die geldpolitischen 
Entscheidungen trifft.

Die Fed hat den Leitzins zehn Mal in Folge 
angehoben, auf eine Spanne von 5,0 bis 5,25 Pro-
zent. Die zahlreichen und dynamischen Zins-
schritte entfalten immer stärker ihre dämpfende 
Wirkung auf die Konjunktur. So ist auch der In-
flationsdruck zwar deutlich rückläufig – im April 
lag die Teuerungsrate bei 4,9 Prozent. Sie liegt je-
doch weiter deutlich über dem Zielniveau von 2,0 
Prozent.

Aus diesem Grund trat Kashkari auch Speku-
lationen über sinkende Zinsen entgegen. Eine 
Pause im Juni bedeute nicht, dass der Zinserhö-
hungszyklus beendet sei. In diesem Szenario set-
ze die Fed lediglich darauf, mehr Daten über die 
Wirkung ihrer Maßnahmen zu erhalten. In der 
Folge sei eine erneute Erhöhung im Juli wieder 
denkbar. Im Gegensatz zu Bullard hat Kashkari 
aktuell ein Stimmrecht. Leonidas Exuzidis

US-Geldpolitik

Fed-Banker sehen 
mehrere Optionen

New York. Die Übernahme der kollabierten First 
Republic Bank lässt das Management der größten 
US-Bank JP Morgan etwas zuversichtlicher auf 
das laufende Jahr blicken. Der Nettozinsüber-
schuss – ohne das Investmentbanking – solle die-
ses Jahr rund 84 Milliarden US-Dollar (77,7 Mil-
liarden Euro) betragen, teilte das Institut am 
Montag in New York bei einer Investorenveran-
staltung mit. Bislang lag die Prognose bei 81 Mil-
liarden Dollar.

Die mittelfristigen Auswirkungen der Über-
nahme auf das Zinsergebnis seien noch nicht ab-
zusehen, hieß es weiter. Außerdem bestätigte das 
Management die Kostenprognose, klammert da-
bei aber die Auswirkungen der First Republic 
Bank aus. Sie war im April wegen massiver Kapi-
talabflüsse unter Druck geraten. JP Morgan hatte 
sie in einer von Aufsichtsbehörden organisierten 
Auffangaktion übernommen. dpa

US-Bank

JP Morgan hebt 
Prognose an

Neel Kashkari: Der Notenbanker will verhindern, dass 
die Fed falsche Signale sendet. 
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Professor Michael 
Stahlschmidt ist 

Chefredakteur der 
Zeitschrift „Der 
Steuerberater“.

2013 richtete die Bayerische Finanz-
verwaltung die „Sonderkommission 
Schwerer Steuerbetrug“ (SKS) ein. 
Mit der SKS sollte die Aufgabe der 
Finanzverwaltung, Steuerbetrug zu-
lasten der Gemeinschaft und damit 
zulasten der ehrlichen Steuerzahlerin
nen und Steuerzahler konsequent 
aufzudecken und zu ahnden, besser 
verwirklicht werden.

Die Sondereinheit besteht aus Spe-
zialisten der Steuerfahndung. Sie 
kümmern sich um besonders schwe-
re und umfangreiche Steuerstrafta-
ten wie Organisierte Kriminalität, 
gewerbsmäßige Steuerhinterzie-
hung von Banden oder Clans, 
schwierige Formen sogenannter 
Umsatzsteuerkarusselle sowie Fälle 
von Cum-Ex und Cum-Cum. Meis-
tens sind es komplexe Sachverhalte 
mit internationalen Verflechtungen. 
Aber auch die Unterstützung ande-
rer Behörden bei der Bekämpfung 
von Geldwäsche und Terrorismusfi-
nanzierung gehört zu ihren Aufga-
ben. Seit Gründung der Sonderkom-
mission erzielte sie Mehrergebnisse 
von 1,7 Milliarden Euro. Die Perso-
nalstärke ist von anfänglich 60 auf 
200 angewachsen.

Es handelt sich um erfahrene und 
bestens ausgebildete Steuerfahnder. 
Aus anderen Bundesländern ist eine 
derartige Einheit nicht bekannt. Die 
Berichterstattung über die ‘Ndrang-
heta-Ermittlungen zeigt, dass der 
Bedarf auch in den übrigen Ländern 
besteht. Eine Blaupause existiert.

Votum

Vorbild für 
andere 

Bundesländer
Gegen Steuerbetrug 

braucht es gute 
Sonderkommissionen. 

Berlin. Bereits im November 2021 haben die 
Parteien der Bundesregierung in ihrem Ko-
alitionsvertrag festgehalten, „schnellstmög-
lich“ ein bundesweites elektronisches Mel-
desystem einführen zu wollen, das die Er-
stellung, Prüfung und Weiterleitung von 
Rechnungen ermöglichen soll. Das Bundes-
ministerium der Finanzen legt nun seine 
Planung offen, wonach bereits ab dem Jahr 
2025 im Inland umsatzsteuerpflichtige 
Transaktionen zwischen Unternehmern 
zwingend der elektronischen Rechnungs-
stellung unterliegen sollen. 

Zwar würde auch die im Dezember 
2022 auf europäischer Ebene vorgeschlage-
ne Gesetzesinitiative zur Modernisierung 
der Umsatzsteuer („Mehrwertsteuer im di-

gitalen Zeitalter“) diese Möglichkeit eröff-
nen. Um aber nicht auf deren Inkrafttreten 
angewiesen zu sein, wurde von der Bundes-
republik Deutschland daher bereits ein flan-
kierendes Antragsverfahren zur Genehmi-
gung der avisierten Sonderregelung bei der 
Europäischen Kommission eingeleitet. 

Zugleich skizziert das Ministerium die 
Planung eines transaktionsbezogenen digi-
talen Meldesystems. Ab 2028 könnte somit 
– neben der geplanten EU-einheitlichen di-
gitalen Meldung grenzüberschreitender 
B2B-Umsätze – in Deutschland auch jeder 
einzelne inländische Umsatz zwischen Un-
ternehmern einer solchen Meldepflicht an 
die Finanzverwaltung unterliegen. Nils Bleck-
mann

Umsatzsteuerrecht

Meldesystem wird konkreter
Die Regierung strebt eine zügige Digitalisierung an. 

Düsseldorf. Das Oberlandesgericht (OLG) 
Düsseldorf hatte sich jüngst mit einem 
Rechtsstreit zwischen zwei Anbietern von 
Eierlikör zu befassen. Die Klägerin ist Her-
stellerin von Eierlikör und unter anderem 
Inhaberin der im Jahr 1979 beim Deutschen 
Patent- und Markenamt eingetragenen 
deutschen Wortmarke „Eieiei“, die Schutz 
in der Warenklasse 33 für „Spirituosen“ ge-
nießt. Die Beklagte ist Betreiberin einer 
Brennerei. 

Sie hatte Anfang 2020 auf ihrer Website 
ein Päckchen mit fünf kleinen Eierlikörfla-
schen unter Verwendung des Textes „Ei, Ei, 
Ei, Ei, Ei“ beworben. 

Dies monierte die Klägerin. Als die Be-
klagte im April 2020 ihre Eierlikörprodukte 

erneut unter Verwendung der Worte „Ei, 
Ei, Ei, Ei, Ei“ unter anderem über das Inter-
net angepriesen hatte, wurde sie von der 
Klägerin – erfolglos – zur Zahlung einer 
Vertragsstrafe aufgefordert. Die erstinstanz-
liche Entscheidung des Landgerichts (LG) 
Düsseldorf bestätigte nunmehr das ent-
scheidende OLG. 

Die angesprochenen Verkehrskreise 
verstehen den angegriffenen Text, die fünf-
fache Wiederholung des Wortes „Ei“, ledig-
lich als einen beschreibenden Sachhinweis 
auf die Beschaffenheit des beworbenen Pro-
dukts – nämlich das „Ei“ als Kernzutat von 
Eierlikör – und nicht als einen Hinweis auf 
die Herkunft der Ware aus dem Unterneh-
men der Beklagten. Christian Pelke

Markenrecht

Konflikt um Eierlikör
Anbieter stritten wegen der Bezeichnung.
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Diese Seite erscheint in Kooperation mit der Fach-
zeitung „Der Steuerberater“. 

Ellen Birkemeyer Frankfurt

V
iele SAP-Kunden stellen gerade ihr 
ERP-System auf S/4 Hana um, weil 
ab 2028 die Kernanwendungen der 
bisher verwendeten SAP Business 
Suite 7 nicht mehr unterstützt wer-

den. ERP ist die Abkürzung für „Enterprise 
Resource Planning“ und bezeichnet Syste-
me, die der Planung und Verwaltung aller 
Ressourcen in einem Unternehmen dienen.

Eine solche Umstellung geht mit einer 
umfassenden Transformation einher, die al-
le Prozesse in einem Unternehmen erfasst 
und Optionen auch für die Automatisierung 
der steuerlichen Prozesse bietet. Die Abkür-
zung Hana steht für „High Performance 
Analytic Appliance“ und beschreibt die 
neuste Datenbanktechnologie von SAP.

S/4 Hana ist ein ERP-System, das auf ei-
ner Hana-Datenbank läuft. Einer der größ-
ten Vorteile der Anwendung ist die spalten-
basierte In-Memory-Technologie der Hana-
Datenbank, die es erlaubt, zum Beispiel 
relevante Finanzdaten in einer zentralen Ta-
belle zu speichern.

Dadurch werden Echtzeitanalysen mit 
großen Datenmengen ermöglicht. Gerade 
in komplexen Organisationsstrukturen mit 
gewachsenen Geschäftsprozessen sind die 
steuerlichen Prozesse regelmäßig mit den 
übrigen Prozessen des Unternehmens wenig 
verzahnt. Steuerliche Vorgaben finden in 

den Prozessen anderer Abteilungen oftmals 
keine Berücksichtigung und steuerliche Be-
richtsanforderungen werden in der Regel 
mittels externer IT-Systeme erfüllt, die 
nicht in die übrige IT-Landschaft integriert 
sind. Um die von anderen Abteilungen des 
Unternehmens zur Verfügung gestellten In-
formationen und Daten für steuerliche 
Zwecke weiterverarbeiten zu können, sind 
umfangreiche manuelle Nachbearbeitungen 
notwendig.

Steuerprozesse schlanker machen
Während praktisch alle anderen Abteilun-
gen des Unternehmens ihre Prozesse bereits 
in den letzten Jahren verstärkt automatisiert 
haben, konnte ein entsprechendes Potenzial 
in Bezug auf die steuerlichen Prozesse bisher 
kaum gehoben werden. Durch die Option 
einer Neugestaltung von Geschäftsprozes-
sen können sich Steuerabteilungen von Un-
ternehmen intensiv einbringen und auf eine 
Berücksichtigung der steuerlichen Vorgaben 
bereits in den vorgelagerten Prozessen hin-
wirken.

Eine enge Verzahnung steuerlicher Pro-
zesse mit denen der anderen Abteilungen 
kann dazu führen, dass die zugelieferten Da-
ten weitestgehend ohne manuelle Eingriffe 
für steuerliche Zwecke verarbeitet werden 
können. „Eine S/4-Hana-Transformation 
bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre 
Steuerprozesse unter Berücksichtigung neu-

er technologischer Möglichkeiten effizienter 
zu gestalten“, so Daniel Dallhammer vom 
Tax Law Technology Center der Wirt-
schaftsuniversität Wien.

Er plädiert dafür, die steuerliche Bericht-
erstattung nicht isoliert zu betrachten, son-
dern als relevanten Teil der Geschäftspro-
zesslandschaft. „Die Schaffung von Trans-
parenz über End-to-end-Prozesse sowie die 
damit verbundenen steuerlich relevanten 
Daten stellen eine wesentliche Grundlage 
zur Reduzierung des manuellen Aufwands 
und damit zur Automatisierung der steuer-
lichen Berichterstattung dar.“

Das Potenzial für eine Digitalisierung 
der steuerlichen Prozesse ist in Bezug auf 
die einzelnen Steuerarten unterschiedlich 
hoch. Der größte Nutzen wird regelmäßig 
im Bereich der transaktionalen Steuern, 
wie der Umsatzsteuer, zu erzielen sein. Ei-
ne automatisierte Datenverarbeitung so-
wie eine umfassende Datenanalyse ist 
dann möglich, wenn alle Rechnungsdoku-
mente sowie weitere Informationen über 
die Warenbewegung in digitaler Form vor-
liegen.
Ellen Birkemeyer ist Partnerin bei Allen & Overy und 
Autorin der Zeitschrift „Der Steuerberater“.

Digitale Transformation

Chancen für Steuerabteilungen
Datenbanktechnologie bietet die Möglichkeit, alle Prozesse einer Firma zu automatisieren. 
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